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In der Beratung wird
gemeinsam geprüf t ,  ob eine
Weiterbi ldung sinnvol l ,
passend und machbar is t .

Nächster Prüfschritt

Ein zentraler Bestandtei l  der Weiterbi ldungsprüfung is t  die
Einschätzung, ob die betref fende Person für die angestrebte
Maßnahme fachl ich, gesundhei t l ich und persönl ich geeignet is t .  Dazu
gehören:

Eignung :  Verfügt die Person über die nöt igen Grundkenntnisse und
Fähigkei ten für die Maßnahme?

Neigung :  Pass t  das angestrebte Berufszie l  zur persönl ichen
Motivat ion und Interessenlage?

Leis tungsfähigkei t :  Is t  die Person gesundhei t l ich und psychisch in
der Lage, die Maßnahme – auch über einen längeren Zei t raum –
erfolgreich zu durchlaufen?

Diese Einschätzung erfolgt  in der Regel durch die Beratungskraf t  und
kann durch Unter lagen, bisherige Maßnahmenerfahrungen oder
Gespräche mi t  Trägern gestützt  werden. Bei Zweife ln sol l ten ggf.
wei ter führende Klärungen (z. B. Eignungstes t ,  ärzt l iche
Stel lungnahme) er folgen.
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Link zum Fachkräfteradar:
https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/f
aktencheck/fachkraefte/karte/515/7/2/F74/ 

Link zur Engpassanalyse:
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigatio
n/Statistiken/Interaktive-
Statistiken/Fachkraeftebedarf/Engpassanalyse-
Nav.html 

Erfolgsaussichten am Arbeitsmark
Nächster Prüfschritt

Vor einer Förderung muss eingeschätzt werden, ob die geplante Weiterbildung
realistische Chancen auf Integration in den Arbeitsmarkt eröffnet. Entscheidend ist, ob
das angestrebte Berufsziel in der Region nachgefragt wird und die Maßnahme die
Beschäftigungsperspektiven nachhaltig verbessert.

Unterstützend können Arbeitsmarktdaten, Stellenrecherchen oder
Branchenentwicklungen herangezogen werden.



Berufsberatung
Vorrang der 

Vorrang der Erstausbildung – Besondere Gründe bei Jugendlichen und U25

Im Normalfall steht bei Personen ohne Berufsabschluss, die noch nicht mindestens drei Jahre
beruflich tätig waren, die duale Erstausbildung (z. B. klassische duale Lehre) im gesetzlichen
Vorrang vor einer geförderten Weiterbildungsmaßnahme (§ 81 Abs. 2 Satz 2 SGB III).

Nur Ausnahmen sind zulässig, wenn:
eine Berufsausbildung oder berufsvorbereitende Maßnahme aus in der Person liegenden
Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. 

Mögliche „in der Person liegende Gründe“ sind z. B.:
Nicht behebbare Kompetenzdefizite, z. B. bei Menschen mit Lernbeeinträchtigungen
Erhebliche Sprachdefizite, insbesondere bei vor kurzem Zugewanderten
Familiäre oder soziale Belastungen, z. B. Alleinverdienerin mit kleinen Kindern, die keine
dreijährige Ausbildung absolvieren kann
Hohe wirtschaftliche Belastung, z. B. durch frühzeitige Übernahme von Verantwortung im
Haushalt
eLB ist über 25 Jahre alt
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Hinweise

Urheberrecht

Die Schulungsunterlagen entsprechen dem Stand vom 05. August 2025. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Inhalte durch gesetzliche Änderungen,
neue Rechtsprechung etc. jederzeit ändern können.

Einige Inhalte dieser Schulung basieren auf den fachlichen Weisungen
der Bundesagentur für Arbeit sowie weiteren Quellen, die in den
Quellenangaben aufgeführt sind. Diese Weisungen sind jedoch nicht
rechtsverbindlich. Insbesondere in Jobcentern können abweichende
örtliche Regelungen gelten und die praktische Anwendung beeinflusst
werden. Die dargestellten Inhalte sind daher als Hinweise und
Interpretationshilfen zu verstehen und ersetzen keine individuelle Prüfung.

Alle Inhalte dieser Schulungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder Weitergabe – auch
auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch
ZukunftsImpuls UG - Praxisakademie SGB II.

Bildquellen, wenn nicht anders gekennzeichnet: Canva.com
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